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Vernehmlassung zur 11. AHV-Revision 


Herrn Bundesrat 

Pascal Couchepin

Vorsteher des 

Eidg. Departementes des Inneren

Bundeshaus 

3003 Bern

Zürich, 12. Juli 2005/sz
11. AHV-Revision (Leistungsrevision)
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Wir danken Ihnen für die Gelegenheit, zu dieser Vorlage – zu der wir uns bereits an der mündlichen Anhörung vom 24.5.2005 äussern konnten – nunmehr auch noch schriftlich Stellung zu nehmen.

1. 
Zur Ausgangslage
Von ihrer Entstehungsgeschichte her wurzelt die 11. AHV-Revision in drei offiziell genann​ten Zielsetzungen, nämlich in der aus der 10. AHV-Revision stammenden Forderung nach einer sozialverträglichen Regelung für den vorzeitigen Altersrücktritt, in einer Gleichstellungs​zielsetzung und in der Sicherung der mittelfristigen Finanzierung. Im Verlaufe der Zeit ist die letztere Zielsetzung klar ins Zentrum gerückt und hat die beiden andern instru​mentalisiert bzw. beinahe verdrängt. Erst der klare Ausgang der Volksabstimmung vom 16.5.2005 hat hier deutliche Korrekturen angebracht. Das Volk beharrt auf einer sozial​verträg​lichen Ausgestaltung des flexiblen Altersrücktrittes, das Volk verweigert Neuregelungen, die einseitig zulasten der Frauen gehen und das Volk lehnt Verschlechterungen des Renten​anpassungsmechanismus ab. 

Auf diesem Hintergrund überrascht es, dass der Bundesrat die Gründe für die in 2004 klar abgelehnte Vorlage kaum diskutiert und ungeachtet des deutlichen Votums des Volkes die abgelehnten Elemente im Wesentlichen unverändert übernimmt. Bezüglich Abfederung des vorzeitigen Altersrücktritts wird eine Minilösung präsentiert, welche den Realitäten auf dem Arbeitsmarkt  nur ansatzweise Rechnung zu tragen vermag. 
Der „Neuanlauf“ für die 11. AHV-Revision umfasst im Wesentlichen (1) die Erhöhung des Rentenalters für Frauen auf 65 Jahre, (2) die Aufhebung der Witwenrente für kinderlose Frauen, (3) eine Änderung der Modalitäten zur Anpassung der Renten an die Teuerung und Wirtschaftsentwicklung sowie (4) die Einführung einer Überbrückungsrenten für bestimmte Personenkategorien. 

2.
Rentenalter 65 für Frauen – für den KV Schweiz nur in Verbindung mit einer 
fairen Regelung für den vorzeitigen Altersrücktritt
Die Erhöhung des Frauenrentenalters von 62 auf 63 und 64 leistete in der 10. AHV-Revision einen wesentlichen Beitrag zur Finanzierung der strukturellen Verbesserungen des AHV-Systems (u.a. Splitting, Betreuungsgutschriften etc.). Mit Blick auf die prognostizierte demo​grafische Entwicklung hat der Bundesrat dabei schon damals in Aussicht gestellt, dass Ren​tenalter der Frauen in der 11. AHV-Revision nochmals anzuheben und mit dem Renten​alter der Männer gleichzusetzen (65 beide). Gleichzeitig wurde aber die politische Zusicherung abgegeben, diese Erhöhung dannzumal mit einer sozial abgefederten, für beide Geschlech​ter geltenden Regelung des vorzeitigen Altersrücktrittes zu verbinden. 
Die damalige Aussage ist für uns nach wie vor gültig - und sie findet ihre Berechtigung unverändert in den Realitäten am Arbeitsmarkt. Wie auch Ihr Begleitbericht zum jüngsten Vorschlag unmissverständlich festhält, ist es für viele Erwerbstätige über 60 schwierig, überhaupt im Arbeitsmarkt zu verbleiben. Dies gilt nicht nur für Menschen, die aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit physisch oder psychisch Mühe haben, einsatzfähig zu bleiben, es gilt auch für viele ältere Arbeitnehmende, die an sich durchaus bereit wären, bis zum offiziellen Rentenalter im Arbeitsprozess zu verbleiben, dies aber nicht mehr können, weil ihre Arbeits​stelle nicht mehr besteht und für sie keine neue Tätigkeit gefunden werden kann. Die Betroffenen haben Anspruch auf eine faire Regelung des vorzeitigen Altersrücktrittes.
Die Volksabstimmung vom 1.5.2004 hat es deutlich gezeigt: Das Volk akzeptiert eine Heraufsetzung des Rentenalters für Frauen auf 65 nur, wenn die Neurege​lung mit einer relativ breiten, arbeitsmarktgerechten, sozial ausgestalteten Abfederung beim vor​zeitigen Rentenaltersrücktritt gekoppelt ist. Auf eine solche Lösung sind gerade Frauen wegen ihrer schlechteren Absicherung in der 2. Säule noch lange und überproportional angewiesen. 

· Diese Erwartung wird mit der vorgeschlagenen Neuauflage 11. AHV-Revision jedoch nicht erfüllt (s. unten). Bei dieser Ausgangslage kann der KV Schweiz der Anhebung des Rentenalters für Frauen auf 65 nicht zustimmen. 
3. 
Zur Einführung von Vorruhestandsleistungen

3.1
Grundsätzliche Bemerkungen

Hier schlägt der Bundesrat eine an die bestehenden Ergänzungsleistungen angelehnte eigenständige Vorruhestandsleistung vor. Der Vorschlag stützt sich auf den neuen Artikel 112a BV, der im Rahmen des neuen Finanzausgleiches eingeführt wird, der neu auch dem Bund die Ausrichtung von Ergänzungsleistungen ermöglicht
 Die Regelung der Vorruhe​stands​leistung via EL-Gesetz wurde gewählt, damit Leistungen nicht exportiert werden müssen. 
Anspruchsberechtigt wären Personen ab 62 in „bescheidenen finanziellen Verhältnissen“. Als „bescheiden“ gelten Verhältnisse, deren Bestimmungsgründe gemäss den Erläuterungen etwas weiter gefasst sind als diejenigen, welche bei der Ermittlung des Anspruch auf die „normalen“ (bisherigen) Ergänzungsleistungen zu AHV- und IV-Renten herangezogen wer​den. Zu Gunsten der Anspruchs​berechtigten würden zudem Altersleistungen oder –guthaben der zweiten Säule erst ab einem bestimmten Betrag als Einkommen oder als Vermögen angerechnet werden (In den Unterlagen wird ein Betrag von Fr. 12'000) erwähnt). Die Über​gangsrente würde als Differenz der anrechenbaren Einnahmen und des anrechen​baren Vermögens und der anerkannten Ausgaben festgelegt, im Maximum würde das 1,5-fache der vollen AHV-Altersrente ausbezahlt, d.h. zurzeit ein Betrag von 38'700 Fr. 
Die vorgeschlagene Lösung zielt auf Personen mit niedrigen Löhnen, denen aus physischen oder psychischen Gründen nicht mehr zugemutet werden kann, bis zum regulären Renten​alter im Erwerbsleben zu verbleiben und/oder die bereits ausgesteuert sind. Gemäss Ihren Be​rech​nungen würden schätzungsweise 9 % eines Jahrganges von 62-, 63- und 64-jährigen in den Genuss von Vorruhestandsleistungen kommen.  

Der KV Schweiz anerkennt, dass mit dieser Regelung möglicherweise für eine kleine Sub​gruppe von Erwerbstätigen eine etwas günstigere Lösung anvisiert wird, als sie heute schon besteht, zur Verfü​gung gestellt wird. Allerdings ergeben sich für uns hier ungeklärte Dis​kre​panzen zwischen dem Entwurf des Gesetzestextes und den dazu gehörigen Erläu​terun​gen, auf die wir im Punkt 3.2 näher eingehen. 
Festhalten möchten wir aber, dass mit der Vorruhestandsleistung nicht eine im Kern, son​dern nur in der Form neue Leistung eingeführt: Schon heute gibt die 10. AHV-Revision die Möglichkeit zum vorzeitigen Altersrücktritt, zwar mit voller versicherungsmathematischer Kürzung, aber gleichwohl mit dem Anspruch auf Ergänzungs​leistungen. Der Vorschlag der Übergangsrente ist wie erwähnt möglicherweise in der Höhe etwas grosszügiger bemessen, und die Leistung kann ein Jahr früher (ab Alter 62) bezogen werden als heute (ab Alter 63). Die Vorruhestandsleistung wäre für die Em​pfängerinnen und Empfänger eine Leistung „aus einer Hand (Bund), das heutige „Pendant“ setzt sich aus einer (gekürzten) AHV-Rente der AHV-Kasse und „normalen“ EL (Kanton) zusammen. EL und Vorruhestandsleistung sind beide nur auf Bedarfsnachweis erhältlich. 
· Der in ihren Unterlagen enthaltene Vorschlag führt nicht zu völlig neuen, eventuell aber etwas verbesserten Leistungen – aber nur für eine vergleichsweise kleine Zielgruppe. 

Der Vorschlag ist jedoch mit kritischen Nebeneffekten verbunden. 
· Keine Leistungexporte: Die Wahl einer EL-ähnlichen Lösung wurde getroffen, um Leistungsexporte zu verhindern. Die Konsequenz erscheint sozialpolitisch weder einsichtig noch vertretbar. Gerade in der Kategorie der Personen in wirtschaftlich ich bescheidenen Verhältnissen dürften sich überdurchschnittlich viele Ausländer​Innen befinden, die u.U. jahrelang harte Arbeit auf dem Bau oder im Gastgewerbe geleistet haben und körperlich und psychisch „ausgelaugt“ sind. Wir fragen uns, ob es sinnvoll und vertretbar ist, sie zu zwingen, den Vorruhestand in der Schweiz zu verbringen. 
· Vorruhestandsleistungen nur als ungesichertes Provisorium? Ihr Vorschlag für eine Vorruhestandsleistung ist auf vier Jahre angelegt, die zugesprochenen Leistun​gen würden bis zum Erreichen des ordentlichen Rentenalters 65 ausgerichtet. Die Frage, ob diese Regelung in der vorgeschlagenen oder allenfalls in einer verbesser​ten Form weitergeführt werden soll, wird in den Unterlagen nicht beantwortet, die im Bericht dazu enthaltenen Formierungen stimmen eher pessimistisch. Für uns steht jedoch fest, dass die mit dem vorzeitigen Altersrücktritt letztlich angesprochene Problematik älterer Arbeit​nehmenden auf dem Arbeitsmarkt auch mittelfristig keines​wegs sozusagen „automa​tisch“ verschwinden wird. Wir beharren darauf, dass für diese Fragen in der 11. AHV-Revision eine grundsätzliche und verläss​liche Regelung getroffen wird. 

· Finanzierung: Die Vorruhestandsregelung wird im Prinzip mit den aus der Anhebung des Frauenrentenalters frei werdenden Mitteln finanziert
. Für den Bund ist die neue Verpflichtung auf jeden Fall aufwandsneutral, eine Mehrleistung ist damit für ihn in keiner Weise verbunden. Zwar würde der Bund die neue Leistung mit einem vier​jährigen Verpflichtungskredit in der Höhe von 2,2 Mrd. Franken für sieben Jahre ab​decken. Gleichzeitig würden jedoch diese Ausgaben an die im AHV-Gesetz vorge​schriebene Bundesbeteiligung an der AHV angerechnet werden. 
· Viel zu schmales Begünstigtensegment: Ihr Vorschlag deckt – abgesehen vom tiefsten Einkommenssegment – die Bedürfnisse von Bezügerinnen und Bezügern kleinerer und mittlerer Einkommen in keiner Weise ab. Auch viele Angehörige dieser Kategorien – unsere Mitglieder - sehen sich auf dem Arbeitsmarkt mit vergleichbaren Schwierigkeiten konfrontiert wie die Gruppe der „wirtschaftlich in bescheidenen Verhältnissen“. Für sie enthält Ihr Vorschlag aber keinerlei Konzessionen. Bei einem vorzeitigen Rentenbezug sollen ihre Leistungen der vollen versicherungsmathematischen Kürzung unterliegen. Obwohl auch diese Personen sich ein Leben lang eingesetzt haben, viele von ihnen sich immer wieder weiter​gebildet haben, werden sie bei länger dauernden Schwierigkeiten auf dem Arbeits​markt im Alter – nach Aussteuerung – „im Regen stehen gelassen“. Dies ist für uns nicht akzeptabel. Wir weisen an dieser Stelle auch auf die beiden Volksinitiativen zur Flexibilisierung des AHV-Rentenalters hin, über die im Jahre 2000 abgestimmt worden ist, und die Ja-Anteile von 40 bzw. 45 % erreicht haben
. 
Fazit: 


· Der KV Schweiz beharrt auf einer grosszügigeren Regelung, die eine vorzeitige Pensionierung auch für „Normalangestellte“ finanziell erträglich gestaltet und die nicht voraussetzt, dass Menschen entweder so viel verdienen müssen, dass eine vorzeitige Pensionierung für sie von vornherein kein finanzielles Problem darstellt oder – im gegenteiligen Fall - faktisch zuerst „armengenössig“ werden müssen, bevor sie Anspruch auf ein eine Abfederung beim vorzeitigen Altersrücktritt haben. Letzte​res erscheint uns auch mit der seit 1973 im Drei-Säulen-Konzept verankerten Überzeugung unvereinbar, dass im Erwerbsleben erbrachte Leistungen sich auch im der Altersicherung niederschlagen sollen. Oder anders – und deutlicher - gesagt: Wenn sich Leistung lohnen soll, muss sich dies auch in der Altersicherung nieder​schlagen. Genau dies vermag der Vorschlag des Bundesrates nicht abzusichern. 
3.2
Anmerkungen und Verständnisfragen zu Detailbestimmungen zur 
Vorruhestandsleistung
ELG (Vorruhestandsleistung)
Art. 9c Anspruch auf Vorruhestandsleistungen

Art. 9c Abs. 1 

Hier müsste die Konkretisierung des Kriteriums „in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen“ (Art. 9 c Abs. 1 Bst. b)  im Gesetz selbst explizit festgehalten werden. 
Art. 9c Abs. 2
Hier haben wir grosse Verständnislücken zwischen dem konkret vorliegenden Gesetzestext und den Erläuterungen, und zwar in Bezug auf die Aussage einer „grosszügigeren Ausgestaltung“ gegenüber dem normalem EL-System“.
Im Kommentar zu Absatz 2 wird betont, dass sich die Berechnung der Vorruhestandsleis​tung grundsätzlich auf die EL-Berechnungselemente abstütze, in der Ausgestaltung jedoch gross​zügiger sei, „da bei verschiedenen anerkannten Ausgaben (Mietzins, Kranken​kassen​prä​mien​pauschale etc.) generell auf die im ELG vorgesehenen Höchstwerte zurückgegrif​fen“ werde. Darüber hinaus werde auch der Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf mit einer Zusatzpauschale aufgestockt. 

Diese Interpretation geht u.E. jedoch aus dem Text von Art. 9 Abs. 2 nicht konkret hervor. Der Hinweis auf Art. 25 Abs. 1 ATSG in Verbindung mit Art. 5 ATSV scheint wenig hilfreich: Artikel 25 Abs. 1 ATSG
 bezieht sich auf die Regelung der Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen, wobei auf die Rückerstattung verzichtet wird, wenn die Leistung in gutem Glauben empfangen worden ist und wenn eine grosse Härte vorliegt. Die Definition der grossen Härte findet sich dann in Art. 5 ATSV
. Weshalb die Spielregeln – bzw. die grosszügigeren Berechnungsgrundlagen – für die Vorruhestands​regelung nicht direkt verankert, sondern über einen kaum einsichtigen - und für die Betrof​fenen unwürdigen! – Weg eingeführt wird, bleibt unerklärt. 
· Wenn im Modell der Vorruhestandsrente tatsächlich bessere Berechnungsgrundlagen zur Anwendung gelangten, müsste dies aus dem Gesetzestext einfach und unmiss​ver​ständlich hervorgehen. (Sinngemäss: „Die Berechnung der Vorruhestands​rente basiert immer auf den in Art. 5 Abs. 5 festgelegten Regeln zur „grossen Härte“ und den dort erwähnten Ansätze)
Weiter besagt Abs. 2, „dass Altersleistungen oder –Guthaben der beruflichen Vorsorge für die Festsetzung der anrechenbaren Einnahmen und des anrechenbaren Vermögens nur berücksichtigt werden, soweit sie einen vom Bundesrat festgesetzten Betrag übersteigen, sie betragen jedoch höchstens das Anderthalbfache des Höchstbetrages der vollen Altersrente der AHV (2005: 38'700 Franken pro Jahr)“. 

· Aus dieser Formulierung geht für uns nicht hervor, ob dieser Höchstbetrag für die anrechenbaren Einnahmen (Renten) oder für das anrechenbare Vermögen aus der beruflichen Vorsorge gilt. Dies müsste präzisiert werden. Im Kommentar zu Abs. 2 ist dann allerdings nur die Rede von einem Freibetrag für eine Rente der beruflichen Vorsorge von rund 12'000 Franken pro Jahr. 
Als verwirrend erachten wir auch den Hinweis im Kommentar zu Abs. 2, wonach die Vor​ruhe​standsleistung den „Betrag des Anderthalbfachen des Höchstbetrages der vollen Alters​rente (2005: Fr. 38'700) nicht übersteigen dürfe. Im Jahre 2005 würde dies rund 38'700 Franken entsprechen (ca. 65 % eines Einkommens von ca. 60'000 Fr. pro Jahr). Der Maxi​mal​betrag, den allein stehende AHV-Bezüger, die nicht in einem Heim untergebracht sind, beziehen dürfen, beläuft sich jedoch nach Art. 3a Abs. 2 ELG
 schon heute auf 51'600 Franken (= 12 x Fr. 1'075 x 4). 

· Wie verträgt sich die Aussage der „grosszügigere Ausgestaltung der Vorruhe​stands​regelung“ mit der geltenden Regelung? Der im System der Vorruhestands​regelung maximal erreichbare Betrag liegt deutlich unter dem Betrag, den heute jemand im Maximum erhalten kann, wenn er oder sie sich im heutigen System vorzeitig pensio​nieren lässt (und eine gekürzte AHV-Rente plus „normale“ EL-Leistungen beanspru​chen kann)?

Möglicherweise basieren unsere Bemerkungen und Fragen auf Missverständnissen. In jedem Fall müsste aber der Text – sollte die Vorlage in dieser Form weiterverfolgt werden – diesbezüglich sehr viel präziser und konkreter gefasst werden. 

4.
Weitere Revisionspunkte

4.1
Aufhebung der Witwenrente für kinderlose Frauen

Bei der Beurteilung dieser Vorschlages gilt erneut festzuhalten, dass der Vorschlag aus​schliesslich Frauen betrifft und zu​sam​men mit der vorgeschlagenen Rentenalterserhöhung für Frauen von 64 auf 65 die finanzielle Hauptlast einer AHV-Revision den Frauen über​bürdet. Wie schon oben ausge​führt, wäre dies für den KV Schweiz nur dann akzeptabel, wenn der Schritt mit einer sozialverträglichen Rege​lung für den vorzeitigen Altersrücktritt gekoppelt ist. 
Immerhin anerkennen wir, dass der Vorschlag zur Abschaffung der Witwenrente für kinderlose Frauen insofern verbessert worden ist, als nun Frauen ohne Kinder, die jedoch Betreuungspflichten im Sinne von Art. 29septies AHVG wahrgenommen haben, gleichwohl Anspruch auf eine Witwenrente haben. 
· Die Modifikation der Witwenrente steht für uns erst dann zur Diskussion, wenn eine befriedigende Gesamtlösung zur 11. AHV-Revision gefunden werden kann. Dies ist mit dem Vorschlag des Bundesrates nicht der Fall. 
4.2
Anpassung des Rentenanpassungsmechanismus
Hier sind wir unverändert der festen Überzeugung, dass am heutigen Rentenanpassungs​mechanismus nicht gerüttelt werden darf. Die AHV erfüllt den Verfassungsauftrag der Exis​tenzsicherung nach wie vor nicht. Jede Abschwächung der Rentenanpassung beein​trächtigt den Zielerreichungsgrad zusätzlich. Weiter gilt es zu berücksichtigen, dass auch in der beruf​lichen Vorsorge der Teuerungsausgleich nach wie vor nicht gesichert ist. Wir lehnen Ihren Vorschlag ganz klar ab. 
4.3
Aufschub und Vorbezug der Altersrente

Unter der Voraussetzung, dass beim Vorbezug die von uns geforderte, wesentlich breiter angelegte sozialverträgliche Abfederungslösung getroffen wird, könnten wir uns – sinn​gemäss – mit den vorgeschlagenen Regelungen bezüglich Teilrenten etc. einver​standen erklären. 
4.4
Abschaffung des Freibetrages für erwerbstätige Altersrentnerinnen 

und –rentner
Mit der Abschaffung des Freibetrages sind wir einverstanden. Wir begrüssen, dass im Gegenzug die Anrechnung von Beiträgen und Beitragszeiten nach Erreichen des Rentenalters im vorgesehenen Umfang ermöglicht werden soll. 

5.
Abschliessende Bemerkungen
Sehr geehrter Herr Bundesrat. Wir legen Wert darauf, an dieser Stelle nochmals festzuhalten, dass es keineswegs das Ziel des KV Schweiz ist, möglichst viele Menschen frühzeitig, d.h. bereits ab Alter 62 aus dem Erwerbsprozess her​auszulösen. Im Gegenteil. Wir wissen, dass viele Angestellte gerne bis zum Rentenalter 65 arbeiten möchten – wenn sie nur könnten und ihre Gesundheit es ihnen erlaubt. Die Realitäten sehen aber anders aus. Heute fehlt in der privaten Wirtschaft wie auch bei öffentlichen Institutionen eine glaubwürdige Kultur, wie Arbeitnehmende über 62 weiter beschäftigt werden sollen. Theorie und Praxis des Renten​alters klaffen - noch auf absehbare Zeit - weit auseinander. Viele Angestellte, die sich ihr Leben lang beruflich stark eingesetzt haben, drohen gegen das Ende ihrer Berufs​laufbahn in Beschäfti​gungslücken zu fallen. „Abschiebelösungen“ via Sozialversicherungen (IV, KVG) oder via Arbeitslosenversicherung oder Fürsorge sind weder für die Betroffenen noch für die involvierten Institutionen eine valable Alternative.
Der KV Schweiz strebt eine breitere als die von Ihnen unterbreitete Lösung an. Einen gang​baren Weg weist die vom SGB vor kurzem lancierte Initiative, die auch denjenigen Erwerb​stätigen mit kleineren und mittleren Einkommen hilft, die auf einen vorzeitigen Altersrücktritt aus externen oder aus persönlichen Gründen angewiesen sind. Der Inhalt dieser Initiative wird von uns unterstützt. Der KV Schweiz wird sich parallel dazu bei seinen Sozialpartnern auf der Arbeitgeberseite nach Kräften dafür einsetzten, dass private und öffentliche Arbeitgebende nicht nur in Sonntags​reden, sondern auch in der Praxis Arbeitsplätze und Arbeitsmodelle auch für ältere Erwerbstätige zur Verfügung stellen. 
Der KV Schweiz nimmt die demografischen Herausforderungen und die sich daraus ergebenden finanziellen Konsequenzen ernst. Wir sehen hier jedoch durchaus Spielraum für die Suche nach wirtschafts- und sozialgerechten Regelungen. Möglichkeiten sind:

· Investitionen in die Produktivität bzw. in das berufliche Aus- und Weiterbildungssystem. 
· Anreize zur Erhöhung des Arbeitsvolumens der Frauen. Voraussetzung dazu bilden vor allem  familienfreundlichere Rahmenbedingungen (systematischere Schulzeiten, Kinder- und Schülerbetreuung etc.) und die Förderung der Wiedereinstiegschancen. 

· Innovative Personalpolitiken in den Betrieben, die Arbeitnehmenden, welche dies freiwillig wünschen, über das offizielle Rücktrittsalter hinaus, Beschäftigungs​möglichkeiten bieten. 

Dieses Potential gilt es noch besser als bisher zu nutzen. Lösungen müssen in diese Richtung gesucht werden. Der Weg zu mehr Innovation und Wachstum führt aber nicht über eine Schwächung, sondern über eine Stützung der AHV in ihrer vertrauensbildenden Funktion als Basissicherung der Wirtschaftsgesellschaft Schweiz. 
Wir danken für Ihr Verständnis für unsere Sichtweise und für die Aufmerksamkeit, die Sie unseren Ausführungen schenken. 
Freundliche Grüsse

Kaufmännischer Verband Schweiz
Alex Tschäppät

Prof. Dr. Edi Class

Zentralpräsident

Generalsekretär

� Bisher hat sich der Bund nur an den Kosten der Kantone beteiligt. .


� Auch die andern Massnahmen (Änderung bei der Witwenrente, Verschlechterung Rentenanpassung, Aufhebung Freibetrag für Altersrentner, Rentenverbesserung durch Berücksichtigung der Beiträge im Rentenalter) führen zu Minderausgaben – bzw. Mehreinnahmen für die AHV-Rechnung. Der Ertrag aus der Anhebung des Rentenalters ist jedoch bei weitem die gewichtigste Komponente (AHV: 565 Mio., IV – 81 Mio. Total 484 Mio. Fr.)


� Eidgenössische Volksinitiative des SKV (heute: KV Schweiz) 'für eine Flexibilisierung der AHV - gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen' sowie Eidg. Volksinitiative der Grünen Partei der Schweiz  'für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann“'. Volksabstimmung vom 26.11.2000. (� HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/ff/2001/1141.pdf" ��BBl 2001 1141�)


� Art. 25 ATSG Rückerstattung


1 Unrechtmässig bezogene Leistungen sind zurückzuerstatten. Wer Leistungen in gutem Glauben empfangen hat, muss sie nicht zurückerstatten, wenn eine grosse Härte vorliegt.


2 …





� Art. 5 ATSV Grosse Härte


1 Eine grosse Härte im Sinne von Artikel 25 Absatz 1 ATSG liegt vor, wenn die vom Bundesgesetz vom 19. März 1965� HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html" \l "fn1#fn1" ��1� über Ergänzungsleistungen zur Alters—, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (ELG) anerkannten Ausgaben und die zusätzlichen Ausgaben nach Absatz 4 die nach ELG anrechenbaren Einnahmen übersteigen.


2 Bei der Berechnung der anerkannten Ausgaben nach Absatz 1 werden angerechnet:


a.  als Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf: der jeweilige Höchstbetrag nach Artikel 3b Absatz 1 Buchstabe a ELG;


b. als Mietzins: der jeweilige Höchstbetrag nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b ELG;


c. als Betrag für persönliche Auslagen: 4800 Franken pro Jahr;


d. als Pauschalbetrag für die obligatorische Krankenpflegeversicherung: die höchste Prämie für die jeweilige Personenkategorie nach der jeweils gültigen Verordnung über die kantonalen Durchschnittsprämien der Krankenpflegeversicherung für die Berechnung der Ergänzungsleistungen� HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/830_11/a5.html" \l "fn2#fn2" ��2�.


3 Der Freibetrag für Liegenschaften nach Artikel 3c Absatz 1 Buchstabe c ELG beträgt 75 000 Franken. Der Vermögensverzehr bei Altersrentnerinnen und —rentnern in Heimen und Spitälern (Art. 3c Abs. 1 Bst. c ELG) beträgt ein Zehntel. Bei Teilinvaliden wird nur das tatsächlich erzielte Erwerbseinkommen angerechnet. Eine allfällige kantonale Begrenzung der Heimkosten wird nicht berücksichtigt.


4 Als zusätzliche Ausgabe wird angerechnet:


a.  bei Alleinstehenden ein Betrag von 8000 Franken;


b. bei Ehepaaren ein Betrag von 12 000 Franken;


c. bei Waisen und Kindern, die einen Anspruch auf Kinderrente der AHV oder IV begründen, ein Betrag von 4000 Franken pro Kind.





� Art. 3a  ELG (Berechnung und Höhe der jährlichen Ergänzungsleistung)


1 Die jährliche Ergänzungsleistung hat dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen.


2 Der Jahresbetrag der jährlichen Ergänzungsleistung darf im Kalenderjahr das Vierfache des jährlichen Mindestbetrages der einfachen Altersrente nach Artikel 34 Absatz 5 AHVG� HYPERLINK "http://www.admin.ch/ch/d/sr/831_30/a3a.html" \l "fn2#fn2" ��2� nicht übersteigen. Besteht der Anspruch auf Ergänzungsleistungen nicht während eines ganzen Jahres, so ist der Höchstbetrag nach Massgabe der Anspruchsdauer zu begrenzen.
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